
Bekanntmachung im Amtsblatt vom 06.07.2024 
 
 
Vollzug des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) und des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG); 
Planfeststellungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung für den hö-
henfreien Umbau der Kreuzung Bundesstraße 2/Bundesstraße 13/Kreisstraße WUG 1 
(Eichstätter Kreuzung) im Zuge der Bundesstraße 2 Augsburg – Nürnberg (Abschnitt 
2330, Station 0,013, bis Abschnitt 2360, Station 0,597) im Gebiet der Stadt Weißenburg 
i. Bay. 
 

I. 
 
Mit Planfeststellungsbeschluss (einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) der Regierung von 
Mittelfranken vom 27.06.2024, Gz. RMF-SG32-4354-2-20, ist der Plan für den höhenfreien 
Umbau der Kreuzung B 2/B 13/Kreisstraße WUG 1 (Eichstätter Kreuzung) im Zuge der B 2 
Augsburg – Nürnberg (Abschnitt 2330, Station 0,013, bis Abschnitt 2360, Station 0,597) im 
Gebiet der Stadt Weißenburg i. Bay. gemäß § 17 Abs. 1 FStrG und Art. 74 Abs. 1 Satz 1 des 
Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) festgestellt worden. 
 

II. 
 
1. Da für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen war, ist gemäß § 27 
UVPG die Entscheidung über das Vorhaben öffentlich bekannt zu machen. 
 
2. Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt zusammen mit einer Ausfertigung 
der festgestellten Planunterlagen in der Zeit 
 

vom 16.07.2024 bis zum 29.07.2024 
 

im Neuen Rathaus der Stadt Weißenburg i. Bay., Dienststelle Stadtbauamt, 2. Etage, Markt-
platz 19, 91781 Weißenburg i. Bay., während der allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns 
Einsicht aus. Die Öffnungszeiten des Stadtbauamtes sind von Montag bis Freitag jeweils von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags nach vorheriger Terminvereinbarung (Tel.-Nr. 
09141/907-280). 
 
3. Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen 
entschieden worden ist, zugestellt. 
 
4. Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit Ende der Auslegungsfrist allen übrigen Betroffenen 
gegenüber als zugestellt (Art. 74 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). 
 
5. Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbeschluss von den Be-
troffenen bei der Regierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach, schriftlich an-
gefordert werden. 
 
6. Zusätzlich können der Planfeststellungsbeschluss und eine den festgestellten Planunterla-
gen inhaltlich entsprechende Fassung der Unterlagen während des unter 2. genannten Zeit-
raums im Internetauftritt der Regierung von Mittelfranken (www.regierung.mittelfranken.bay-
ern.de) unter „Service“ > „Planfeststellung“ > „Planfeststellungsbeschlüsse" eingesehen wer-
den. Ferner sind diese Unterlagen auch über das zentrale Internetportal gemäß § 20 UVPG 
(https://www.uvp-verbund.de) zugänglich. Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im 
Internet veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen Auslegungsunterlagen wird keine Ge-
währ übernommen. Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich. Der 
Inhalt dieser Bekanntmachung ist an den genannten Stellen des Internets ebenso zugänglich. 

http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/
https://www.uvp-verbund.de/


 
 

III. 
Gegenstand des Vorhabens 

 
Gegenstand des Vorhabens ist der höhenfreie Umbau der Kreuzung B 2/B 13/Kreisstraße 
WUG 1 (Eichstätter Kreuzung, auch „Hörnleinkreuzung“ genannt) im östlichen Stadtgebiet der 
Stadt Weißenburg i. Bay. Derzeit münden an dieser Kreuzung die B 13 und die Kreisstraße 
WUG 1 höhengleich in die B 2 ein, der Verkehrsablauf an der Kreuzung wird mit Hilfe von 
Lichtsignalanlagen gesteuert. Im Rahmen des höhenfreien Umbaus der Kreuzung wird die B 2 
unterhalb des heutigen Kreuzungsbereichs in Tieflage hindurchgeführt und mit Hilfe von ins-
gesamt vier Verbindungsrampen und eines Kreisverkehrs mit den kreuzenden Straßen ver-
bunden. Die derzeitige Trasse der B 2 wird dabei um bis zu 5 m abgesenkt. Zur Tieferlegung 
der B 2 ist ein knapp 280 m langes Trogbauwerk mit Grundwasserwanne nötig; zur Überfüh-
rung des geplanten Kreisverkehrs über die Bundesstraße sind zwei sog. Deckelbauwerke ge-
plant. Die südwestlich der Eichstätter Kreuzung bereits heute existierende Einfahrrampe der 
Anschlussstelle Römerbrunnenweg in Fahrtrichtung Nürnberg wird im Rahmen des Vorha-
bens baulich angepasst und an die Verbindungsrampe angeschlossen, die von der B 2 aus 
Richtung Augsburg zum neu geplanten Kreisverkehr führt. Der Verlauf der B 2 orientiert sich 
bis zum nördlichen Ende des Trogbauwerks am vorhandenen Straßenverlauf. Nördlich davon 
rückt die Bundesstraßentrasse allmählich vom existierenden Trassenverlauf ab. Am Ende der 
geplanten Baustrecke liegt die geplante Achse der Bundesstraße etwa 7 m von der Achse der 
vorhandenen Bundesstraßentrasse entfernt; dies ist den bereits bestehenden Ausbauplanun-
gen für den nördlich des vorhabensgegenständlichen Bereichs liegenden Abschnitt der B 2 
geschuldet. 
 
Für die voraussichtlich etwa drei Jahre in Anspruch nehmende bauliche Umsetzung des Vor-
habens wird im Vorhabensbereich unmittelbar östlich der Bundesstraßentrasse eine grob pa-
rallel zu dieser verlaufende bauzeitliche Umfahrungsstrecke von ca. 600 m Länge angelegt, 
um auch in der Bauzeit die verkehrliche Durchgängigkeit der Bundesstraße und der kreuzen-
den Straßen zu gewährleisten. 
 
Eine ca. 60 m südlich der Eichstätter Kreuzung bestehende Geh- und Radwegunterführung 
wird im Rahmen des Vorhabens um etwa 90 m nach Süden verschoben und dort neu errichtet. 
Die Zuwegungen zur Unterführung werden entsprechend verlängert bzw. baulich angepasst. 
Der etwa 70 m nördlich der Kreuzung liegende Wülzburgsteg wird bei der Vorhabensverwirk-
lichung ebenso abgebrochen und ca. 8 m nördlich seiner aktuellen Lage neu errichtet. Wäh-
rend der baulichen Umsetzung wird hier durchgängig eine Querungsmöglichkeit für den Fuß-
gänger- und Radverkehr gegeben sein. Hierzu wird während der Bauzeit auch eine Behelfs-
brücke über die geplante bauzeitliche Umfahrung errichtet, die direkt an den neuen Wülz-
burgsteg anschließt. 
 
Die entlang des Areals des Kaufland-Einkaufsmarkts nördlich der Kreuzung stehende Gabio-
nenwand wird im Zuge des Vorhabens abgebrochen und durch eine gut 230 m lange Stütz-
wand ersetzt. 
 
Vom Vorhaben betroffene öffentliche Feld und Waldwege sowie Geh- und Radwege werden 
baulich angepasst bzw. abschnittsweise in neuer Lage wiedererrichtet. 
 
Neben der Verbindungsrampe vom neu geplanten Kreisverkehr zur B 2 in Fahrtrichtung Nürn-
berg wird ein unterirdisches Betriebsgebäude errichtet, mit dessen Hilfe u. a. in Teilbereichen 
der gegenständlichen Straßenplanung anfallendes Oberflächenwasser weitertransportiert 
wird. Ferner wird nördlich der B 2 auf der Freifläche zwischen dem Römerbrunnenweg und 
der Straße „Am Volkammersbach“ ein neues Retentionsbodenfilter- und Regenrückhaltebe-
cken errichtet. In diesem Becken wird u. a. das vom Betriebsgebäude über eine Druckleitung 



ankommende Wasser gereinigt. Danach wird das Wasser aus den Becken dem Volkammers-
bach zugeführt. Das Retentionsbodenfilter- und Regenrückhaltebecken wird über einen War-
tungsweg, der grob parallel zur Bundesstraße verläuft, an den Römerbrunnenweg angebun-
den. Dem Volkammersbach wird daneben an drei weiteren Stellen im Vorhabensbereich Ober-
flächenwasser zugeführt. Vor der Einleitung in den Bach ist größtenteils eine Vorreinigung mit 
Hilfe von Fertigteilbehandlungsanlagen geplant. 
 
Am Nordrand der B 2 ist zwischen dem Römerbrunnenweg und der Straße „Am Volkammers-
bach“ ein 5 m hoher Lärmschutzwall vorgesehen. Entlang der geplanten vier Verbindungsram-
pen werden daneben jeweils auf gewisser Länge 5 m hohe Lärmschutzwände errichtet. Am 
südlichen Rand der B 13 schließt sich an die Lärmschutzwand, die entlang der Verbindungs-
rampe von der B 2 aus Richtung Augsburg zum neuen Kreisverkehr geplant ist, auf gewisser 
Länge auch noch eine 2 m hohe Lärmschutzwand an. 
 
 

Verfügender Teil des Planfeststellungsbeschlusses 
 
Der verfügende Teil des Beschlusses lautet: 
 

„Die Regierung von Mittelfranken erlässt folgenden 
 
 

Planfeststellungsbeschluss: 
 

A. Tenor 

1. Feststellung des Plans 

Der Plan für den höhenfreien Umbau der Kreuzung B 2/B 13/Kreisstraße WUG 1 
(Eichstätter Kreuzung) im Zuge der B 2 Augsburg – Nürnberg (Abschnitt 2330, Sta-
tion 0,013, bis Abschnitt 2360, Station 0,597) im Gebiet der Stadt Weißenburg i. 
Bay. wird mit den sich aus Ziffer A. 3 dieses Beschlusses ergebenden Änderungen 
und Ergänzungen festgestellt. 
 
Ausgenommen hiervon ist folgende Textpasse in der Unterlage 1, S. 12 Mitte: „Die 
Stadt Weißenburg ist wegen einer Kostenbeteiligung an den aktiven Lärmschutz-
maßnahmen im nordwestlichen Quadranten und den erhöhten Aufwendungen für 
die Gründung der Stützwände (BW 7 / BW 8) im Bereich der Kreuzung mit dem 
städtischen Regenwasserkanal (DN 800) ebenfalls Kostenträger“. Der Stadt Wei-
ßenburg i. Bay. werden im Rahmen dieses Beschlusses keinerlei Kostenbeteiligun-
gen auferlegt. 
 
Maßnahmen, die im Planfeststellungsverfahren vom Staatlichen Bauamt Ansbach 
(Vorhabensträger) zugesichert wurden, sind – auch wenn sie nicht in den festge-
stellten Plan aufgenommen wurden – durchzuführen, soweit sie dem öffentlich-
rechtlichen Regelungsbereich der Planfeststellung unterliegen. Sonstige Zusagen 
bleiben von der Planfeststellung unberührt. 
 

2. Festgestellte Planunterlagen 

Der festgestellte Plan umfasst die nachfolgenden Unterlagen. Die mit „nachrichtlich“ 
gekennzeichneten Unterlagen sind nur zur Information beigefügt; sie sind nicht Ge-
genstand der Planfeststellung. Von den Planunterlagen abweichende Festsetzun-
gen in den Nebenbestimmungen dieses Planfeststellungsbeschlusses (Ziffer A. 3) 
gehen den Planunterlagen vor. (…)“ 



 
Daneben werden im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses gesondert wasserrechtliche 
Erlaubnisse erteilt: 
 

„4. Wasserrechtliche Erlaubnisse 

4.1 Gegenstand/Zweck 

4.1.1 Dem Freistaat Bayern wird die gehobene Erlaubnis zum Einleiten von Nieder-
schlagswasser in den Volkammersbach (Gewässer III. Ordnung) erteilt. 
 
Die Gewässerbenutzung dient der Einleitung des Niederschlagswassers, welches 
im Bereich der Eichstätter Kreuzung anfällt. 
 
Umfang der erlaubten Einleitungen von Niederschlagswasser sowie im Zusammen-
hang damit erforderliche Rückhaltevolumina: 
 

Bezeich-
nung der 
Einleitung 

Zulässiger 
Drosselabfluss 
bzw. Abfluss 
Qdr (l/s) 

Erforderli-
ches 
Rückhal-
tevolu-
men (m³) 

Überschrei-
tungshäufig-
keit für Be-
messungs-
lastfall (1/a) 

ab dem Zeit-
punkt der 

Einleitungs-
stelle 1 

8 - - Inbetriebnahme 

Einleitungs-
stelle 2 

62 - - Inbetriebnahme 

Einleitungs-
stelle 3 
Stauraum-
kanal 

256 279 0,1 Inbetriebnahme 

Einleitungs-
stelle 4 
RRB 

11 1.073 0,1 Inbetriebnahme 

 

4.1.2 Dem Freistaat Bayern wird die gehobene Erlaubnis zum Einbringen des im Zuge 
der B 2 geplanten Trogbauwerks, von Tiefgründungen sowie von Bohrpfählen in den 
Grundwasserbereich erteilt. 
 

4.1.3 Dem Freistaat Bayern wird die gehobene Erlaubnis zum dauerhaften Umleiten von 
Grundwasser im Bereich des Trogbauwerks durch hierfür bestimmte Anlagen, ins-
besondere durch beidseitige Längsdrainageleitungen entlang des Bauwerks und 
Düker unterhalb des Bauwerks, erteilt. 
 

4.1.4 Dem Freistaat Bayern wird die beschränkte Erlaubnis für das Absenken und Ablei-
ten von Grundwasser im Baugrubenbereich während der Bauarbeiten erteilt. 
 
Die Erlaubnis wird auf die Dauer der Bauzeit des Vorhabens befristet. 
 

4.1.5 Dem Freistaat Bayern wird die beschränkte Erlaubnis für das zeitweilige Einbringen 
von Spundwänden in den Grundwasserbereich während der baulichen Umsetzung 
des Vorhabens erteilt. 
 
Die Erlaubnis wird auf die Dauer der Bauzeit des Vorhabens befristet.“ 
 



Der Vorhabensträgerin wurden Auflagen erteilt, insbesondere in Bezug auf den Immissions-
schutz, den Natur- und Landschaftsschutz, die Denkmalpflege sowie wasserwirtschaftliche 
Belange. Auch die wasserrechtlichen Erlaubnisse wurden unter Auflagen erteilt. 
 
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, For-
derungen und Anregungen entschieden worden. 
 
Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsunterlagen enthalten aus Datenschutz-
gründen keine Angaben über Namen und Anschriften der Grundeigentümer. Betroffenen 
Grundeigentümerinnen und -eigentümern wird von den auslegenden Stellen oder der Plan-
feststellungsbehörde auf Anfrage Auskunft über die von dem Vorhaben betroffenen eigenen 
Grundstücke gegeben. 
 

IV. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet: 
 
„Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Zu-
stellung Klage erhoben werden beim  
 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München, 

Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München. 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Als Zeitpunkt der Zustellung gilt 
der letzte Tag der Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses und der festgestellten Unter-
lagen. Dies gilt nicht für diejenigen, denen der Planfeststellungsbeschluss unmittelbar zuge-
stellt wird; für diese ist der Tag der individuellen Zustellung des Beschlusses maßgeblich. 
 
Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis (insbesondere Rechtsanwälte und Behörden) 
muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist von zehn Wochen nach Kla-
geerhebung anzugeben. 
 
Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, sind nur 
zuzulassen, wenn die Verspätung genügend entschuldigt wird. Der Entschuldigungsgrund ist 
auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen. Dies gilt nicht, wenn es mit geringem Auf-
wand möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Klägers zu ermitteln. Die ge-
nannte Frist kann durch das Gericht auf Antrag verlängert werden, wenn der Kläger in dem 
Verfahren, in dem die angefochtene Entscheidung ergangen ist, keine Möglichkeit der Beteili-
gung hatte. 
 
Der angefochtene Beschluss soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-
ätzen sollen bei schriftlicher Einreichung Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, außer im Prozess-
kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Pro-



zesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ein-
geleitet wird. Prozessbevollmächtigter kann ein Rechtsanwalt oder eine sonst nach § 67 Abs. 4 
VwGO und nach § 5 RDGEG zur Vertretung berechtigte Person oder Organisation sein.“ 
 
Daneben wird noch folgender Hinweis gegeben: 
 
„Die Anfechtungsklage Dritter gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat, da er die Zulas-
sung eines Vorhabens betreffend einen Bundesverkehrsweg zum Gegenstand hat, keine auf-
schiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a VwGO). Ein Antrag auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen den Planfeststellungsbeschluss nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung dieses Planfest-
stellungsbeschlusses bei dem zuvor genannten Gericht gestellt und begründet werden. 
 
Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so 
kann ein hierauf gestützter Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von 
einem Monat gestellt werden. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von 
den Tatsachen Kenntnis erlangt.“ 
 
 
 
Weißenburg i. Bay., den 03.07.2024 

 

gez. 

 

Jürgen Schröppel 

Oberbürgermeister 
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